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Liebe Mandanten,  

was war das für ein Jahr, das 

wir gerade verabschiedet ha-

ben? Auch die Bilder, die uns 

aus Berlin von Straßenschlach-

ten in der Silvesternacht er-

reichten, geben uns das ungute 

Gefühl, dass hier gerade so 

einiges aus den Fugen gerät.  

Aber der Blick über die Gren-

zen, über Europa hinaus, lehrt 

uns auch, nachdenklich zu werden über die eigenen Proble-

me und diese sehr bewusst in Relation zu stellen zu Verhält-

nissen, die in viel ärmeren Ländern oder in autokratischen 

Systemen zu finden sind.  

So gehen wir zumindest nachdenklich in das neue Jahr, aber 

auch dankbar für den bei uns herrschenden Wohlstand, für 

unsere stabile freiheitliche Ordnung.  

Wenn Sie, verehrte Mandanten, bei alledem noch steuerli-

che Sorgen haben, so wollen wir uns sehr gerne darum küm-

mern.  

Wenn Sie von anderen Themen bedrückt sein sollten, so 

wünschen wir Ihnen Gesundheit, Tatkraft und Zuversicht für 

das gerade frisch begonnene Jahr!  

Gute Lektüre und herzliche Grüße  

Ihr  

 

 

 

 

Magnus v. Buchwaldt 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Inflationsausgleichsge-

setz wird der Grundfreibetrag bei 

der Einkommensteuer erhöht und 

die Steuerprogression abgebaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Bezieher von Renten 

 

 

 

 

Wer am 1.12.2022 Anspruch auf 

Rente oder Versorgungsbezüge 

hatte, erhält die Energiepreispau-

schale von 300 EUR. 

 

 

 

Für alle Steuerpflichtigen 

Anhebung des Grundfreibetrags und Abbau der  

„kalten Progression“ 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist eine regelmäßige Anpassung des steuer-

freien Existenzminimums (Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer) erforder-

lich. Dies und der Abbau der inflationsbedingten „kalten Progression“ im progres-

siven Einkommensteuertarif erfolgen mit dem sog. Inflationsausgleichsgesetz. Die 

wesentlichen Werte für 2023 und 2024 stellen sich folgendermaßen dar: 

Insgesamt ergeben sich im progressiven Bereich der Einkommensteuer, also bei 

Einkünften zwischen 10 908 € und 62 810 €, merkliche Steuerentlastungen. Eben-

so erfolgt eine Anhebung der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag, damit nicht 

durch inflationsbedingte Einkommenssteigerungen mehr Stpfl. wieder mit Solida-

ritätszuschlag belastet werden. 

Energiepreispauschale für Rentner 

Umgesetzt wurde jetzt auch die Energiepreispauschale (EPP) i.H.v. 300 € für Rent-

ner sowie  Versorgungsempfänger des Bundes. Insoweit gelten folgende Details: 

– Diese Pauschale erhält, wer zum Stichtag 1.12.2022 Anspruch auf eine Alters-, 

Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente der gesetzlichen Rentenversiche-

rung oder auf Versorgungsbezüge nach dem Beamtenversorgungsgesetz (Bund) 

oder dem ersten und zweiten Teil des Soldatenversorgungsgesetzes hat. Der An-

spruch besteht nur bei einem Wohnsitz im Inland; auch insoweit wird auf den 

Stichtag 1.12.2022 abgestellt. 

– Personen, die mehrere Renten nebeneinander beziehen, erhalten nur einmal 

die EPP. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Handlungsempfehlung: Wirksam werden die Entlastungen bei der Einkommensteuer mit 

dem 1.1.2023. Bei der Lohnsteuer werden diese Effekte automatisch ab der Lohnabrech-

nung Januar 2023 berücksichtigt. 

 2022 2023 2024 

Grundfreibetrag 

(steuerliches Existenzmini-

num) 

10.347€ 10.908 € 11.604 € 

Beginn des Steuersatzes von 

42 % 

58.597 € 62.810 € 66.761 € 

Kindergeld monatlich für 
das erste und 
zweite Kind 
jeweils 219 €, 
für das dritte 
Kind  225 € und 
für das vierte 
und jedes wei-
tere Kind je-
weils 250 €  

einheitlich für 
alle Kinder 

250 € monatlich  

einheitlich für 
alle Kinder 

250 € monat-

lich  
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Die Energiepreispauschale für 

Rentner unterliegt der Einkom-

mensteuer. 

 

 

Die Auszahlung sollte am 

15.12.2022 erfolgt sein. 

 

 

 

 

 

 

 

Rentner von berufsständischen 

Versorgungswerken sind nicht 

anspruchsberechtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine doppelte Begünstigung durch 

eine Arbeitnehmertätigkeit ist 

möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Empfänger von Wärme-

energie 

 

Der Umsatzsteuersatz auf Gas und 

Fernwärme wird für den Zeitraum 

vom 1.10.2022 bis 31.3.2024 von 

19 % auf 7 % herabgesetzt. 

– Bezieher vergleichbarer Leistungen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union erhalten eine EPP, wenn sie ihren Wohnsitz in Deutschland haben 

und hier unbeschränkt steuerpflichtig sind. In diesen Fällen ist jedoch in der Zeit 

vom 9.1.2023 bis 30.6.2023 ein Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung 

Knappschaft-Bahn-See zu stellen. 

–  Die EPP unterliegt der Einkommensteuer. Bei Rentnern kann diese Steuerpflicht 

nur im Rahmen einer Steuerveranlagung greifen. Eine Steuerveranlagung für das 

Jahr 2022 ist im Grundsatz nur dann erforderlich, wenn die Rente – und ggf. ande-

re Einkünfte, wie bspw. Vermietungseinkünfte – das zu versteuernde Einkommen 

des Stpfl. im Jahr 2022 um den Grundfreibetrag überschreitet (Jahr 2022: 

10 347 €). Bei Versorgungsbeziehern wird dagegen die auf die EPP entfallende 

Lohnsteuer einbehalten. 

– Der weitaus überwiegende Teil der Rentenempfänger soll die EPP im Rahmen 

der ersten Auszahlung bis zum 15.12.2022 erhalten haben. Personen, die Ende 

Dezember erstmals eine Rente beziehen, erhalten die EPP i.d.R. erst zum zweiten 

Auszahlungstermin zu Beginn des Jahres 2023. 

– Die EPP wird nicht als Einkommen bei Sozialleistungen berücksichtigt. Auch bei 

der Berechnung von Sozialversicherungsbeiträgen ist sie nicht zu berücksichtigen. 

– Die EPP für Rentner sowie für Versorgungsempfänger unterliegt nicht der Pfän-

dung. 

– Rentner der berufsständischen Versorgungswerke sind im Rahmen dieses Ge-

setzes nicht anspruchsberechtigt. Die berufsständischen Versorgungseinrichtun-

gen beruhen auf Landesrecht. Insoweit müsste für diesen Personenkreis eine sol-

che Leistung auf Landesebene beschlossen werden. 

– Auch Rentner der gesetzlichen Unfallversicherung sind nicht anspruchsberech-

tigt. 

Ruhestandsbeamte der Länder sind durch diese Regelung nicht erfasst. Insoweit 

haben aber die Länder vergleichbare Unterstützungen beschlossen. 

Umsatzsteuersatz auf Gas- und Fernwärmelieferungen 

Als eine Maßnahme zur Entlastung der Verbraucher bei den hohen Energiepreisen 

wurde der Umsatzsteuersatz auf Gasbezug über das Erdgasnetz und für Fernwär-

melieferungen temporär von bisher 19 % (Regelsteuersatz) auf 7 % abgesenkt. 

Dies gilt zeitlich befristet für den Zeitraum vom 1.10.2022 bis zum 31.3.2024. Da-

von profitieren Verbraucher – jedenfalls soweit diese Steuersatzsenkung von den 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Ggf. kann es zu Doppelbegünstigungen kommen, wenn z.B. Rentner einen Mi-

nijob haben oder einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis nachge-

hen und in diesem Rahmen bereits im September eine EPP erhalten haben. Auch Perso-

nen, deren Ruhestand bzw. Rentenbezug im Laufe des Jahres 2022 begann und die vorher 

einer Arbeitnehmertätigkeit nachgegangen sind, können die EPP zweimal erhalten. Diese 

Fälle werden vom Gesetzgeber in Kauf genommen. 

Handlungsempfehlung: Die EPP für Rentner und die Versorgungsempfänger des Bundes 

wird automatisch ausgezahlt. Insoweit besteht also kein Handlungsbedarf. Sollte es aus-

nahmsweise nicht zu einer Auszahlung der EPP gekommen sein, so wird diese auf Antrag 

nachträglich ausgezahlt. Der Antrag ist in der Zeit vom 9.1.2023 bis zum Ablauf des 

30.6.2023 bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu stellen. 
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Entscheidend für den Umsatzsteu-

ersatz ist das Ende des vertragli-

chen Ablesezeitraumes. Vorher 

geleistete Abschlagszahlungen 

sind nicht maßgebend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders ist es nur, wenn das Ener-

gieversorgungsunternehmen zum 

30.09.2022 gesondert abrechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieversorgern an die Verbraucher weitergegeben wird. Zum Vorsteuerabzug 

berechtigte Unternehmen (so der Regelfall) profitieren hiervon nicht, da diese die 

in Rechnung gestellte Umsatzsteuer im Ergebnis nicht tragen. 

Von der Steuersatzermäßigung erfasst sind 

– Gaslieferungen über das Erdgasnetz und 

– Wärmelieferungen über ein Wärmenetz. 

Nicht entscheidend ist dabei, um welche Art von Gas es sich handelt (z.B. Biogas 

oder Erdgas). Auch das Legen eines Gashausanschlusses unterliegt dem ermäßig-

ten Umsatzsteuersatz. 

Hinsichtlich der erstmaligen Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes ist 

zu beachten, dass maßgebend das Ende des jeweils vertraglich vereinbarten Ab-

lesezeitraums ist. Nicht maßgebend sind die Abschlagszahlungen. Hierzu folgen-

des Beispiel: 

Beispiel: 

Ablesezeitraum 1.11.2021 bis 31.10.2022 und dann 1.11.2022 bis 31.10.2023. 

Es gilt folgender Umsatzsteuersatz: 

Anders ist dies, wenn das Energieversorgungsunternehmen die Leistungen bis 

zum 30.9.2022 einerseits und ab dem 1.10.2022 andererseits gesondert abrech-

net. Dann ist der jeweils gültige Umsatzsteuersatz anzuwenden. Erfolgt eine sol-

che gesonderte Abrechnung, so bedarf dies keiner Zählerablesung beim Kunden, 

sondern insoweit lässt die FinVerw vereinfachte Mengenaufteilungen zu. 

 
 
 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Im unternehmerischen Bereich wirkt sich die Umsatzsteuersatzänderung regel-

mäßig nicht aus. Dennoch ist auf eine korrekte Verbuchung der Vorsteuer aus den Ein-

gangsrechnungen zu achten. Übergangsweise müssen Abschlagsrechnungen nicht zwin-

gend auf den nun geänderten Umsatzsteuersatz umgestellt werden. So lässt es die Fin-

Verw aus Vereinfachungsgründen zu, dass Rechnungen über Abschlagszahlungen, die 

nach dem 30.9.2022 und vor dem 1.4.2024 fällig werden, nicht berichtigt werden, sofern 

dementsprechend Umsatzsteuer i.H.v. 19 % abgeführt und erst in der Endabrechnung 

zutreffend abgerechnet wird. In diesem Fall kann der vorsteuerabzugsberechtigte Kunde 

aus den Abschlagsrechnungen einen Vorsteuerabzug auf der Grundlage von 19 % geltend 

machen und die Korrektur auf den richtigen Umsatzsteuersatz erfolgt dann erst auf 

Grundlage der Endabrechnung. 

Ablesezeitraum 1.11.2021 bis 

31.10.2022  

Für die gesamte Lieferung dieses Ablese-

zeitraums 7 %. Abschlagsrechnungen bis 

zum 30.9.2022 mit einem Steuersatz von 

19 % werden im Rahmen der Schlussrech-

nung zum 31.10.2022 berichtigt.  

Ablesezeitraum 1.11.2022 bis 

31.10.2023  

Für die gesamte Lieferung dieses Ablese-

zeitraums 7 %  
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Für alle Unternehmer und Frei-

berufler 

 

 

 

Die OFD Frankfurt am Main hat 

zur steuerlichen Behandlung von 

Incentive-Reisen Stellung genom-

men. 

 

 

 

 

 

Steht die Reise im Zusammenhang 

mit einer Gegenleistung durch den 

Geschäftspartner, sind Fahrt- und 

Unterbringungskosten beim Leis-

tenden als Betriebsausgaben ab-

zugsfähig. Dient die Reise der Pfle-

ge der allgemeinen Geschäftsbe-

ziehungen, stellen Fahrt- und Un-

terbringungskosten ein Geschenk 

dar und sind damit nicht abzugsfä-

hig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Empfänger ist die Incentive-

Reise als Betriebseinnahme zu 

erfassen. Gleichzeitig liegt eine 

Entnahme bzw. bei Kapitalgesell-

schaften eine verdeckte Gewinn-

ausschüttung vor. 

 

 

 

 

 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Ertragsteuerliche Behandlung von Incentive-Reisen 

Incentive-Reisen werden von einem Unternehmen gewährt, um Geschäftspartner 

oder Arbeitnehmer des Betriebs für erbrachte Leistungen zu belohnen und die 

Geschäftsbeziehung zu festigen bzw. zu besonderen Arbeitsleistungen zu motivie-

ren. Der Ablauf der Reise und die einzelnen Veranstaltungen dienen allgemein-

touristischen Interessen. Die OFD Frankfurt am Main hat mit Schreiben vom 

22.3.2022 (Az. S 2143 A – 46 – St 516) zur ertragsteuerlichen Behandlung solcher 

Incentive-Reisen bei den Unternehmen, die die Leistungen gewähren, und den 

Empfängern der Leistungen Stellung genommen:  

Behandlung der Aufwendungen bei dem die Reiseleistung gewährenden Unter-

nehmen: 

– Aufwendungen für Geschäftspartner: Wird eine Incentive-Reise mit Geschäfts-

partnern des Stpfl. durchgeführt, ist zu differenzieren: 

– Wird die Reise in sachlichem und zeitlichem Zusammenhang mit den Leistungen 

des Empfängers als – zusätzliche – Gegenleistung gewährt, sind die tatsächlich 

entstandenen Fahrtkosten sowie die Unterbringungskosten in vollem Umfang als 

Betriebsausgaben abzugsfähig. Die Aufwendungen für die Gewährung von Mahl-

zeiten sind als Bewirtungskosten nach den üblichen Regeln zu 70 % der angemes-

senen und nachgewiesenen Kosten abzugsfähig. 

– Wird die Reise mit gegenwärtigen oder zukünftigen Geschäftspartnern durchge-

führt, um allgemeine Geschäftsbeziehungen erst anzuknüpfen, zu erhalten oder 

zu verbessern, handelt es sich um ein Geschenk. Fahrt- und Unterbringungskosten 

dürfen dann den Gewinn nicht mindern; Aufwendungen für die Bewirtung sind 

nach den üblichen Regeln zu 70 % der angemessenen und nachgewiesenen Kos-

ten abzugsfähig. 

– Aufwendungen für Arbeitnehmer: Wird die Reise mit Arbeitnehmern des Be-

triebs durchgeführt, sind die hierdurch veranlassten Aufwendungen als Betriebs-

ausgaben in voller Höhe berücksichtigungsfähig. Etwaige Abzugsbeschränkungen, 

wie z.B. für Bewirtungskosten, greifen nicht. 

Behandlung der Reise beim Empfänger: 

– Gewährung der Reiseleistungen an Geschäftspartner: Wendet der Unternehmer 

einem Geschäftspartner eine Incentive-Reise zu, so sind auf dessen Seite Betriebs-

einnahmen in Höhe des Reisewerts anzusetzen. Dies gilt auch dann, wenn die 

Reise einer Personen- oder Kapitalgesellschaft zugewendet wird. Der Wert einer 

Reise ist auch dann als Betriebseinnahme anzusetzen, wenn das die Reiseleistun-

gen gewährende Unternehmen die Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben 

abziehen darf. Da die Reise regelmäßig allgemeine touristische Interessen befrie-

digt, liegt gleichzeitig eine Entnahme vor. Ist Nutznießer der Gesellschafter einer 

Kapitalgesellschaft, so liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Der Wert der 

zugewandten Reise ist in ihrer Gesamtheit mit dem üblichen Endpreis am Abgabe-

ort anzusetzen.  

– Gewährung der Reiseleistungen an Arbeitnehmer: Wird Arbeitnehmern des Un-

ternehmers eine Incentive-Reise gewährt, liegt steuerpflichtiger Arbeitslohn vor, 

der ggf. pauschal versteuert werden kann. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 



Seite 6 | Steuer & Bilanz aktuell 1-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Pauschalversteuerung der 

Reiseleistung von 30 % durch den 

leistenden Unternehmer kann der 

Empfänger von den steuerlichen 

Folgen freigehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Für landwirtschaftliche Betriebe 

 

 

 

 

Der pauschale Umsatzsteuersatz 

für Landwirte wird ab 2023 von 

9,5 % auf 9 % herabgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

Vermeidung der steuerlichen Erfassung auf Seiten des Empfängers durch Pau-

schalversteuerung: 

– Der die Incentive-Reise gewährende Unternehmer wird i.d.R. ein Interesse da-

ran haben, dass auf Seiten des Empfängers keine steuerlichen Folgen eintreten. 

Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn der die Reise gewährende Unternehmer 

die Sachzuwendung mit einem Steuersatz von 30 % pauschal versteuert. Damit 

sind sämtliche steuerlichen Folgen auf Seiten des Empfängers – sei dies ein Unter-

nehmer oder ein Arbeitnehmer – abgegolten. 

– Bei dieser Pauschalversteuerung sind bestimmte Regeln einzuhalten. 

Umsatzsteuersatz für pauschalierende Landwirte 

Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit einem Gesamtumsatz bis zu 600 000 € er-

folgt i.d.R. die Berechnung der Umsatzsteuer nach einem herabgesetzten Steuer-

satz, was dann aber auch mit einem pauschalierten Vorsteuerabzug in gleicher 

Höhe verbunden ist. Auf Antrag kann auch zur Regelbesteuerung – 19 % Umsatz-

steuer und Abzug der tatsächlichen Vorsteuerbeträge – optiert werden. Der Um-

satzsteuersatz auf diese landwirtschaftlichen Produkte beträgt in 2022 9,5 %, und 

für das Jahr 2023 wird der Pauschalsteuersatz auf 9 % festgelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Handlungsempfehlung: In solchen Fällen sollten stets die steuerlichen Konsequenzen in 

den Blick genommen werden. Dies allein schon deshalb, weil die steuerlichen Folgen ma-

teriell bedeutsam sind und damit die Kosten der Reise deutlich erhöhen können. 

Handlungsempfehlung: Ab dem 1.1.2023 sind erbrachte Lieferungen nun im Falle der 

Mehrwertsteuerpauschalierung mit einem Steuersatz von 9 % abzurechnen. Insoweit ist 

die Rechnungsstellung anzupassen. Entsprechend vermindert sich auch der pauschale 

Vorsteuerabzug. In der Regel ist diese Pauschalbesteuerung finanziell günstig.  Daneben 

braucht bei deren Nutzung auch der tatsächliche Vorsteuerabzug nicht ermittelt zu wer-

den. Zu prüfen ist aber im Einzelfall, ob auf die Pauschalbesteuerung verzichtet werden 

sollte. 
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Für alle Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beitragsbemessungsgrenzen in 

der Sozialversicherung sind ange-

hoben worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Rechengrößen der Sozialversicherung für 2023 

Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversicherung werden alljährlich an 

die Einkommensentwicklung angepasst und stellen sich für 2023 wie in der Über-

sicht aufgeführt dar. 

Die Beitragssätze zur Sozialversicherung stellen sich nach jetzigem Stand wie 

folgt dar: 

 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

 West  Ost  

 2022 2023 2022 2023 

Beitragsbemessungsgrenze      

- jährlich 84.600,00 € 87.600,00 € 81.000,00 € 85.200,00 € 

- monatlich 7.050,00 € 7.300,00 € 6.750,00 € 7.100,00 € 

Gesetzliche Krankenversiche-

rung/Pflegeversicherung  

2022 2023 2022 2023 

Beitragsbemessungsgrenze      

– jährlich  58.050,00 € 59.850,00 € 58.050,00 € 59.850,00 € 

– monatlich  4.837,50 € 4.987,50 € 4.837,50 € 4.987,50 € 

Versicherungspflichtgrenze      

– jährlich  64.350,00 € 66.600,00 € 64.350,00 € 66.600,00 € 

– monatlich  5.362,50 € 5.550,00 € 5.362,50 € 5.550,00 € 

Versicherungspflichtgrenze für 

Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 

PKV-versichert waren  

    

– jährlich  58.050,00 € 59.850,00 € 58.050,00 € 59.850,00 € 

– monatlich  4.837,50 4.987,50 € 4.837,50 € 4.987,50 € 

gesetzliche Rentenversicherung 18,6 % 

Arbeitslosenversicherung 2,60 % (in 2022: 2,4 %) 

gesetzliche Pflegeversicherung 3,05 % (3,40 % bei kinderlosen Versicherten, 
die das 23. Lebensjahr vollendet haben; den 
Beitragszuschlag von 0,35 % trägt der Arbeit-
nehmer allein) 

gesetzliche Krankenversicherung 14,6 % 

 durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz in der 
gesetzlichen Krankenversicherung: 1,6 % 
(2022: 1,3 %) – der Zusatzbeitrag (und die 
Umlagesätze) der einzelnen Krankenkassen 
können sich hiervon abweichend entwickeln 
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Für alle Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sachbezugswerte haben sich 

gegenüber dem Vorjahr erhöht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer 

 

 

 

 

 

Die abgabenfreie Prämie kann im 

Zeitraum vom 26.10.2022 bis 

31.12.2024 in einem Betrag oder 

verteilt auf mehrere Zahlungen 

geleistet werden. 

 

 

 

 

 

Die Prämie ist nur dann steuerfrei, 

wenn der Arbeitgeber die Leistung 

zusätzlich zum ohnehin geschulde-

ten Arbeitslohn erbringt.  

 

 

 

Sachbezugswerte für 2023 

Werden den Arbeitnehmern kostenlos oder verbilligt Verpflegung, Wohnung 

oder Unterkunft zur Verfügung gestellt, liegen sog. Sachbezüge vor. Diese sind 

Teil des Arbeitslohns und deshalb als „geldwerter Vorteil“ steuer- und sozialversi-

cherungspflichtig. Zu bewerten sind diese Sachbezüge nach den Ansätzen der So-

zialversicherungsentgeltverordnung. Die Sachbezugswerte entwickeln sich wie in 

der Übersicht dargestellt: 

Steuer- und beitragsfreie „Inflationsausgleichsprämie“ 

Zur Milderung der Folgen der stark gestiegenen Preise hat der Gesetzgeber die 

Möglichkeit geschaffen, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern eine steuer- und 

beitragsfreie „Inflationsausgleichsprämie“ von bis zu 3 000 € zahlen. Dies ist an 

folgende Voraussetzungen geknüpft: 

– Begünstigungszeitraum: Steuerfrei sind Leistungen im Zeitraum vom 

26.10.2022 bis zum 31.12.2024. Die Steuerfreiheit von max. 3 000 € je Dienstver-

hältnis gilt jahresübergreifend. Es ist daher unerheblich, ob der Arbeitgeber in 

diesem Zeitraum seine Leistung in einem Betrag oder verteilt in mehreren Zahlun-

gen erbringt. Bestehen in dem Begünstigungszeitraum mehrere Dienstverhältnis-

se, so kann – nach der aktuellen Ansicht – die Prämie mehrfach (je Dienstverhält-

nis bis zu 3 000 €) in Anspruch genommen werden. Für den Arbeitgeber liegen 

insoweit steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben vor. 

– Zusätzlichkeitserfordernis: Die Nutzung des Steuerfreibetrags ist im Grundsatz 

für die Arbeitgeber freiwillig. Eine solche „Inflationsausgleichsprämie“ kann ggf. 

tarifvertraglich vereinbart werden. Die Steuerfreiheit kommt nur auf Arbeitgeber-

leistungen zur Anwendung, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

erbracht werden. Ausgeschlossen ist die Steuerfreiheit also z.B. im Falle einer Ge-

haltsumwandlung oder bei der Abgeltung angesammelter Überstunden. Möglich 

ist es aber z.B., ein freiwilliges Weihnachtsgeld als steuerfreie 

„Inflationsausgleichsprämie“ auszuzahlen. 

– Arbeitgeberleistungen: Für die Inanspruchnahme der neuen Steuerfreiheit ist 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Jahr freie Verpflegung 

insgesamt (kein 

minderjähriger 

Familienangehö-

riger) 

freie allgemeine 

Unterkunft bei 

Belegung mit 

einem volljähri-

gen Beschäftig-

ten  

Frühstück Mittag- und 

Abendessen 

je  

  

 monatlich monatlich monatlich monatlich täglich täglich 

2023 288,00 € 265,00 € 60,00 € 114,00 € 3,80 € 2,00 € 

2022 270,00 € 241,00 € 56,00 € 107,00 € 3,57 € 1,87 € 

Handlungsempfehlung: Wegen der vergleichsweise geringen Sachbezugswerte kann es 

günstiger sein, wenn statt Barlohn Sachbezüge, z.B. in Form von Restaurantgutscheinen, 

an die Arbeitnehmer ausgegeben werden. Sachbezüge sind (insgesamt) bis zu einer Frei-

grenze von 50,00 € je Monat lohnsteuerfrei und unterliegen auch nicht der Sozialversi-

cherungspflicht. Im Einzelfall sollte die Umsetzung einer solchen Gestaltung unter Hinzu-

ziehung steuerlichen Rats erfolgen, da die Anerkennung von Sachbezügen an enge Bedin-

gungen geknüpft ist. 
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Die Leistung kann auch als Sachzu-

wendung erbracht werden. Die 50 

EUR-Grenze bleibt davon unbe-

rührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Nachweis reicht es aus, wenn 

im Rahmen der Lohnabrechnung 

als Zweck für die Prämie der Zu-

sammenhang mit der Preissteige-

rung genannt wird.  

 

 

 

 

 

Für alle Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer 

 

In 2023 wird der gesetzliche Min-

destlohn von 12 EUR konstant 

bleiben. Auch die Mini-Job-Grenze 

bleibt bei 520 EUR. 

 

 

 

 

 

 

Für alle Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer 

 

 

es unerheblich, ob die Arbeitgeberleistung in Form von Barlohn oder einer Sach-

zuwendung erbracht wird. Möglich ist also auch eine Nutzung des Steuerfreibe-

trags durch Ausgabe von Gutscheinen z.B. für das Tanken. Die Steuerfreiheit löst 

keinen Verbrauch der 50 €-Freigrenze aus; diese ist neben der steuerfrei gewähr-

ten Inflationsausgleichsprämie anwendbar. 

– Freibetrag: Normiert ist ein Freibetrag von 3 000 €. Dieser ist branchenunab-

hängig. Da es sich um einen Freibetrag handelt, wird bei höheren Leistungen nur 

der über die 3 000 € hinausgehende Betrag steuerlich erfasst. 

– Arbeitgeberbezogene Inflationsausgleichsprämie: Die Steuerfreiheit gilt für alle 

Arbeitnehmer im steuerlichen Sinne, also auch z.B. für Geschäftsführer und Mini-

Jobber. Nicht dagegen z.B. für freie Mitarbeiter, die nicht als Arbeitnehmer einge-

stuft werden. Bei familiennahen Dienstverhältnissen ist allerdings zu prüfen, ob 

die Inflationsausgleichsprämie der Vereinbarung zwischen Fremden entspricht. 

Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn die Prämie auch Arbeitnehmern ge-

währt wird, die nicht Familienangehörige sind. 

– Nachweis der Zwecksetzung: An den Zusammenhang zwischen Leistung und 

Preissteigerung werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Es genügt nach 

der Gesetzesbegründung, wenn der Arbeitgeber bei Gewährung der Leistung in 

beliebiger Form (z.B. durch entsprechenden Hinweis auf dem Überweisungsträger 

im Rahmen der Lohnabrechnung) deutlich macht, dass diese im Zusammenhang 

mit der Preissteigerung steht. 

– Aufzeichnungspflicht: Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzu-

zeichnen. 

Gesetzlicher Mindestlohn bleibt konstant 

Nachdem der gesetzliche Mindestlohn zum 1.10.2022 auf 12,00 € angehoben 

wurde, bleibt dieser nun in 2023 konstant. Über weitere Erhöhungsschritte befin-

det die Mindestlohnkommission bis zum 30.6.2023 mit Wirkung zum 1.1.2024. 

Insofern bleibt auch die Grenze für Mini-Jobs, die seit 1.10.2022 an den gesetzli-

chen Mindestlohn gekoppelt ist, bei 520 €. 

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

Ab Januar rufen Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erkrankter 

Mitarbeiter grundsätzlich elektronisch bei deren Krankenkasse ab (elektronische 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – eAU). Bislang war dies im Rahmen eines Pilot-

projektes möglich. Die Arzt- und Zahnarztpraxen sowie die Krankenhäuser über-

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Handlungsempfehlung: Diese Möglichkeit der steuer- und abgabenfreien Gewährung von 

Zusatzleistungen an die Arbeitnehmer kann vielfach eingesetzt werden. Individuell sollten 

die Möglichkeiten geprüft werden. 

Hinweis: Allerdings ist zu beachten, dass es etliche Branchen-Mindestlöhne gibt. Diese 

werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und 

von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. Branchen-Mindestlöhne gelten für alle 

Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. Zum 1.1.2023 werden 

verschiedene Mindestlöhne nach oben angepasst, nicht nur aus aktuellen Tarifverhand-

lungen (so z.B. im Dachdeckerhandwerk und in der Fleischwirtschaft), sondern auch aus 

bereits laufenden Vereinbarungen. 
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Seit Beginn des Jahres 2023 müs-

sen die Arbeitgeber die Krankmel-

dungen der Arbeitnehmer elektro-

nisch bei den Krankenkassen abru-

fen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Immobilieneigentümer 

 

 

 

 

 

 

 

Ändern sich die Verhältnisse bei 

einer Immobilie (z. B. Änderung 

der Wohnfläche), muss die Ände-

rung beim Finanzamt angezeigt 

werden. Die Frist für die Anzeige 

variiert je nach Bundesland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Veräußerung einer Immobi-

lie 

 

Wird eine Immobilie innerhalb von 

zehn Jahren nach dem Erwerb 

wieder veräußert, ist ein Gewinn 

hieraus steuerpflichtig. 

 

Eine Ausnahme besteht im Falle 

der Selbstnutzung im Jahr des 

Verkaufs und in den beiden voran-

gegangenen Jahren. 

mitteln die Arbeitsunfähigkeitszeiten an die Krankenkassen. Dies gilt auch für Mi-

nijobber, wobei auch bei diesen deren Krankenkasse die Daten bereithält und 

nicht die Minijob-Zentrale. 

Für Hauseigentümer 

Neue Anzeigepflichten bei der Grundsteuer 

Aktuell werden die Grundsteuerwerte auf den Stichtag 1.1.2022 festgestellt, wel-

che dann der Grundsteuer ab 2025 zu Grunde gelegt werden. Das nunmehr gel-

tende Recht sieht neue Anzeigepflichten vor. Das alte Grundsteuerrecht kannte 

seitens des Bewertungsgesetzes keine Anzeigepflichten; Steuererklärungen waren 

lediglich auf Aufforderung durch das Finanzamt einzureichen. 

Nunmehr wird eine Anzeigepflicht ausgelöst, wenn sich tatsächliche Verhältnisse 

ändern, die sich auf die Höhe des Grundsteuerwerts auswirken (so z.B. bei der 

Erweiterung der Wohnfläche). Gleiches gilt bei Auswirkungen auf die Vermögens-

art oder die Grundstücksart. Die Anzeige ist auf den Beginn des Kalenderjahres 

abzugeben, das der Änderung folgt. Die Frist dazu beträgt einen Monat. Damit 

sind Änderungen im Jahr 2022 bis zum 31.1.2023 anzuzeigen. In den Ländermo-

dellen Bayern, Hamburg und Niedersachsen müssen Anzeigen bis zum 31.3. des 

Jahres abgegeben werden, das dem Jahr der Änderung folgt. 

Veräußerung einer privat genutzten Immobilie  

Wird eine im steuerlichen Privatvermögen gehaltene Immobilie innerhalb von 

zehn Jahren nach dem Erwerb wieder veräußert, so wird der realisierte Veräuße-

rungsgewinn grundsätzlich steuerlich erfasst. Insoweit besteht eine in der Praxis 

wichtige Rückausnahme – die dann eben zur steuerlichen Nichterfassung des Ver-

äußerungsgewinns führt – wenn die Immobilie zu eigenen Wohnzwecken genutzt 

wurde. Dies setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass die Wohnimmobilie min-

destens im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu 

eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Konkret bedeutet dies, wie der BFH mit zwei 

gleichlautenden Bescheiden vom 3.8.2022 (Az. IX B 16/22 und IX B 17/22) bestä-

tigt und konkretisiert: 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Handlungsempfehlung: Die organisatorischen Voraussetzungen für den Datenabruf – 

regelmäßig über das Entgeltabrechnungsprogramm – sollten in der Praxis geschaffen und 

geprüft werden. Bei Abruf der eAU ist in zeitlicher Hinsicht zu beachten, dass die Arztpra-

xen usw. die Daten ggf. gesammelt für alle Patienten erst am Abend des Tages an die 

Krankenkassen übermitteln, so dass die Daten ggf. erst zeitverzögert abrufbar sind. 

Hinweis: Das elektronische AU-Verfahren gilt nicht für privat krankenversicherte Arbeit-

nehmer, Zeiten von Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen und für Minijobber in 

Privathaushalten und ebenso dann nicht, wenn die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 

durch einen Arzt erfolgt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt, wie 

z.B. bei Privatpraxen oder einer Behandlung im Ausland. 

Handlungsempfehlung: Mithin ist insbesondere bei Umbaumaßnahmen, wie z.B. dem 

Ausbau des Dachgeschosses, der Errichtung eines Anbaus oder Abrissmaßnahmen oder 

auch bei Nutzungsänderung, wie z.B. dem Umbau von Ladenlokalen in Wohnraum, stets 

zu prüfen, ob dies eine Anzeigepflicht auslöst. Sind relevante Änderungen im Jahr 2022 

erfolgt, so muss die Anzeige an das Finanzamt bis Ende Januar 2023 erfolgen. 
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Für Erwerber von Immobilien 

 

 

 

Für den Fall einer notwendigen 

Aufteilung des Gesamtkaufpreises 

eines erworbenen bebauten 

Grundstücks hat die Finanzverwal-

tung eine Arbeitshilfe erstellt, die 

kürzlich aktualisiert wurde. 

 

 

 

– Ausreichend ist eine zusammenhängende Nutzung von einem Jahr und zwei 

Tagen – wobei sich die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken auf das gesamte mittle-

re Kalenderjahr erstrecken muss, während die eigene Wohnnutzung im zweiten 

Jahr vor der Veräußerung und im Veräußerungsjahr nur jeweils einen Tag zu um-

fassen braucht. 

– Wird – so lag der Streitfall – die maßgebliche Wohnimmobilie im Jahr der Veräu-

ßerung überhaupt nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken genutzt, kommt die Aus-

nahmevorschrift nicht zur Anwendung und es erfolgt eine steuerliche Erfassung 

der Veräußerung. 

– Maßgebend sind demnach das Kalenderjahr der Veräußerung und die beiden 

vorangegangenen Kalenderjahre. 

Aktualisierte Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung 

Das BMF hat seine Arbeitshilfen zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein 

bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung) aktualisiert und die entsprechende 

Arbeitshilfe samt Anleitung mit Stand August 2022 veröffentlicht. 

Eine solche Kaufpreisaufteilung ist erforderlich, wenn eine Immobilie zu einem 

Gesamtkaufpreis erworben wurde. Es muss dann der Wert des Gebäudes aus dem 

Gesamtkaufpreis ermittelt werden, da nur auf diesen Abschreibungen zu berech-

nen sind, während der Grund und Boden keiner Abnutzung unterliegt. 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Gesamtkaufpreis für ein be-

bautes Grundstück nicht nach der sogenannten Restwertmethode, sondern nach 

dem Verhältnis der Verkehrswerte oder Teilwerte auf den Grund und Boden ei-

nerseits sowie das Gebäude andererseits aufzuteilen. Die von der FinVerw zur 

Verfügung gestellte Arbeitshilfe ermöglicht unter Berücksichtigung der höchst-

richterlichen Rechtsprechung in einem typisierten Verfahren entweder eine Kauf-

preisaufteilung selbst vorzunehmen oder die Plausibilität einer vorliegenden Kauf-

preisaufteilung zu prüfen. 

 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Handlungsempfehlung: In der Praxis ist eine entsprechende zeitliche Planung vorzuneh-

men. Materiell kann dies hohe Bedeutung erlangen. 

Handlungsempfehlung: In materiell bedeutsamen Fällen ist empfehlenswert, eine Kauf-

preisaufteilung auf das Gebäude einerseits und den Grund und Boden andererseits un-

mittelbar im Kaufvertrag vorzunehmen. Einer solchen vertraglichen Aufteilung ist grds. 

für steuerliche Zwecke zu folgen, wenn die gewählte Aufteilung nicht offensichtlich unzu-

treffend ist. 
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Termine für Steuerzahlungen 

Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem 

Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in 

diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und kön-

nen eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine 

verbindliche Beratung  bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das 

Abonnement dieses Rundschreibens entsteht kein Mandatsverhältnis. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Steuerart Fälligkeit 

 

Schonfrist  
bei Überwei-
sung 1 
 

Einreichungs-
frist  
bei Scheckzah-
lung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 

10.1.  
(Dienstag) 

13.1.  
(Freitag) 

7.1.  
(Samstag) 

     
1 bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der 

Steuer für jeden angefangenen Monat); maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der 
Finanzbehörde 

2 Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fällig-
keitstag abgegeben werden, da sonst Verspätungszuschläge entstehen können 

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat; Vierteljahreszahler: für das abgelaufene 
Kalendervierteljahr 

4 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den 
vorletzten Monat;  
Vierteljahreszahler ohne Dauerfristverlängerung: für das vorangegangene Kalendervier-
teljahr 

Februar 2023 
   

Steuerart Fälligkeit 

 

Schonfrist  
bei Überwei-
sung 1 
 

Einreichungs-
frist  
bei Scheckzah-
lung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 

10.2.  
(Freitag) 

13.2.  
(Montag) 

7.2.  
(Dienstag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 

15.2.  
(Mittwoch) 

20.2.  
(Montag) 

12.2.  
(Sonntag) 

     
1 bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der 

Steuer für jeden angefangenen Monat); maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der 
Finanzbehörde 

2 Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fällig-
keitstag abgegeben werden, da sonst Verspätungszuschläge entstehen können 

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

4 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den 
vorletzten Monat; Vierteljahreszahler mit Dauerfristverlängerung: für das vorangegange-
ne Kalendervierteljahr 

5 Vierteljahres– und Halbjahreszahler (siehe § 28 Abs. 1 und 2 GrStG) 


